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Amtlicher Teil.

- Bekanntmachung
« s Reicklaanahme, Meldepflicht und Ablieferung

^ ?!!iaen gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen
anS Kupfer, Meffing und Reinnickel.

(Schluß.)
8 4.

Beschlagnahme.'
durÄ8 2 gekennzeichneten Gegenstände auS Kupfer,

Die auch die verzinnten oder mit einem anderen
Farbe u. dgl) versehenen, « erden hier-

^ ^ Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Gegenstände.
^ ? 2er M.fstng und Reinnickel hrrgistrllt worden stnd,

?e? KriegS'R°hstvff Abteilung deS Königlichen Kriegs-
“E *J5 " de- durch die Behörden, welche die Beschlag.

E »«ordrungen erlassen haben, freigegeben worden ist. Bei
letzteren bleibt die F.stfetzung de? Preis-S Vorbehalten.

HL  Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
^ .Äcknunge« an den von ihr betroffenen Gegenständen
ISS Jt und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig
2 Den rechtSgê äftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
8s die im Wege der Zman.-sooüstccckung oder Arrestvoll-
2a erfolgen. Trotz der Beschlagnahme sind alle Ver
Lbeumseti und Berfügungk» zulä sig. die mit Zustimmung der
Ê der Durchführung beauftragten Kommualbehör. e erfolgen.
A°M ist die Entfernung der BeschlägeG-H- 8 «) Di«Be-
stg«! zum einstweiligen ordnungsmäßigen Gebrauch bleibt ««
kmhrt. § 5

Meldepflicht.
Die von der Beschlagnahme Betroffenen haben unter Be

«chmg des vorgeschrieb. Meld-vordruckeS eine Bestandsmeldung
te befchlagnahmten, durch § 2 gekennzeichneten Gegenstände
u die mit der Durchführung der Verordnung beauftragten Be-
Weu innerhalb der von den letzteren festzusttzendeu Frist ein-
MiSr«. Nicht zu melden stnd diejenigen Gegenstände, die
imitr nach der Bekanntmachung betr. Bestandsmeldung und
Magnahme für Metalle M. 1/4 IS K. R. A. vom 1. Mai
ISIS der Meldepflicht unterlagen.

8 7.
Spätere Einziehung.

Die Bestimmungen über sämtliche durch diese Verordnung
beschlagnahmten in der vorgefchriebenen Frist nicht freiwillig
abgelieferten Gegenstände werden später erfolgen.

8 8.
Ausnahmen.

Ausgenommen sind mit dem beschlagnahmten Metall über-
zogen- (z. B. galvanisch) und plattierte Gegenstände aus Stfen
oder einem anderen nicht beschlagnahmten Metall.

Bestehen Zweifel, ob gewiffeG.'ger stände von der Verord-
nung betroffen sind, so kann eine Befreiung von der Beschlag¬
nahme bewilligt werden. Uebev die Befreiung entscheidet dre
mit der Durchführung der Verordnung beauftragte Behörde
endgültig.

8
Uebernahmepreise.

Für die freiwillig abgelieferten Gegenstände werden die
nachfolgenden, einheitlich festgesetzten Uebernahmepreise bezahlt,
in denen die UeberbringuvgSkosten mit abgegolten sind:

Uebernahmepreise für jedes Kilogramm.
Für Gegenstände auS Kupfer Messing NickelMk. Mk. Mk.

ohne Beschläge' ) . . . . 4,00 3.00 13.00
mit Beschlägen' ) £,80 2,10 10,50

•) Unter Beschlägen stnd Oefen, Ringe, Handhaben, Stiele
und Griffe au» Eisen, Holz u. dgl. verstanden.

8 6.
Ablieferung der beschlagnahmten Gegenstände.

«er die Mühe dieser Bestandsmeldung vermeiden will, hat
te beschlagnahmten Gegenstände, soweit erforderlich, aulzubaaen
md an den von der beauftragten Behörde zu bezeichnenden
Mkserungsstellen gegen eine Anerkenntnisbescheinigungabzn
fcftn.

den von den Be-Die AnerkendtuiLbescheinigung wird an
hSrde« bezeichneteu Zahlstellen eingelöst.

Diese steiwillige Ablieserung muß bis zum 25. September
1915 erfolgen.rrimgev.

S« die Gegenstände innerhalb dieser Frist freiwillig ab-
bleibt von der Anmeldepflicht für die abgelieferten

^erstände befreit. Sämtliche beschlagnahmten in dieser Frist
M freiwillig abgelieferten Gegenstände müffe« gemeldet werden.

Die Gegenstände werden mit den Beschlägen gewogen; auf
Grund diese« Gewichtes ergibt sich der Preis noch obiger

^ ^ Ueber steigt das Gewicht dev Beschläge schätzungsweise bei
Gegenständen aus Kupfer und Me sing 30 °/o,beifolchenauS
Nickel 20%  deS Gesamtgewichtes des Gegenstandes, so wird
der 30 bezw. 20"/» überschreitende Prozentsatz geschätzt, vom
Gewicht abgesetzt und nickt bezahlt.

Als Entschädigung für etwa erforderliche Ausbauarbeiten
wird für jedes Kilogramm der au?gebaute» Gegenstände0.50

Die Vor steher den Preise stnd auf Grund der Anhörung von
Sachverständigen als reichliche Preise festgestellt worden.

Aufbewahrung der Gegenstände.
Der von der Beschlagnahme Betroffene ist verpflichtet, die

Gegenstände bis zum Ablauf einer von der beauftragten Be-
Hörde zu bestimmende» Frist bzw. bis zur Einziehung oder bis
ru einer ihm gestatteten Veränderung oder Verfügung zu ver-
«h » » Mb  ribgH* i» b-h-md-l». Mj Wpj mm
welligen ordnungsmäßigen Gebrauch bleibt unberührt.

8 H.
Durchführung der Verordnung.

Mit der Durchführung der Verordnung werden die Kam-
munalvrrbände beauftragt; diese erlassen auch die AuSführungS-
bistimmungen. Die LavdeSzeutralbehördeu bestimmen, wer al»
kommunalverband im Sinne dieser Verordnung zu gelten hat.
Die Kommunalverbände können den Gemetnden die AuLführung
dieser Verordnung übertragen. Gemeinden, die «ach der letzten
Volkszählung mehr als 10000 Einwohner habe«, könne« die
Uebertragnug verlangen.



§ 12.
Strafbestimmungen.

Wer vorsätzlich die Bestandsmeldung auf dem vorgeschrie-
benen Formular nicht in der gesetzte « Frist eiureicht oder wis-

fentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder den
erlassenen AuSsühruugsbestimmungen zuwiderhandelt , wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monate « oder mit Geldstrafe bis zu
10 000 Mark bestraft . Auch können Vorräte , die verschwiegen

sind , im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden . Fahr¬
lässige Berbtzung der AuSkunstSpflicht wird mit Geldstrafe bi«
zu 3000 Mark , im Unvern ögensfal 'e mit Gefängnis bis zu
6 Monaten btftcoft.

Ferner wird mit Gefängnis bis zu 1 Jahre bestraft , so-
fern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind , wer da » Verbot gemäß 88 4 und 5 dieser Ver-
ordriuug Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt.

Frankfurt (Main ) , den 31 . Juli 1915.
Stellvertretendes Generalkommando

18 . Armeekorps.

UmTui  einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte ein bei der Erklärung des Belagerungszustandes oder
während desselben vom MtlitärbesehlShaber im Interesse der
öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt , oder za sol¬
cher Uebertretung auffordert oder anreizt , soll , wenn die be¬
stehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werde « .

* *) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be¬
zirke eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder wäh¬
rend derselben von dem zuständigen obersten MilitärbefehlS-
haber zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Vor-
schrtft Übertritt , oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt,
wird , weun nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhev,
mit Gefängnis bis zu einem Zehre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist , nicht iu der gesetzieu Frist
erteilt oder wiffentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bi » zu zehntausend Mark bestraft , auch können Vor¬
räte , die verschwiege » sind , im Urteil für dem Staate verfalle«
erklärt werden . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf

Grund dieser Verordnung verpflichtet ist , nicht iu der gesetzten
Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Urivev-

mögevSsalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
f ) In dieser Verordnung sind unter Reinnick , l auch Legier¬

ungen mit einem Nickelgehalt von 90 °/ ° und höher verstanden;
es sind nur solche Gegenstände au » Reinnickel betroffen , die
mit dem Stempel „Reinnickel " versehen oder sonst einwandSfrei
al » au » Reinnickel bestehend festzeftellt stnd.

Bekanntmachung
betreffend

Bestandserhebung für Baumwolle u. Baumwollerzeugnrsfe
(halbwollene und wollene Männerunterkleidung eingeschlossev ) .

§ 4 . ( Schluß .)
Meldepflicht.

Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände stnd
von den im 8 3 Bezeichueten (Meldepflichtigen ) « ach Maßgabe
der nachstehenden Bestimmungen zu melden.

Die erste Meldung ist für die am 3 . August 1915 nacht«
12 Uhr vorhandenen Vorräte bis zum 12 . August zu erstatten

Die folgenden Meldungen stnd für die bei Beginn de » ersten
Tages eines jeden zweiten Monats vorhandenen Vorräte bi«
zum 10 . de « betreffende » Monat « — bei der zweiten Meldung
demnach bi » zum 10 . Oktober 1915 — zu erstatten.

Bet der ersteu Meldung find die Vorräte von sämtlichen in
§ 2 aufgeführten Gegenständen avzugebm ; bei den folgenden
Meldungen nur die Vorräte der tu 8 2 unter Ziffer 1 uud 2

aufgesührten Gegenstände . ^

Meldescheine.
Die Meldungen haben unter Benutzung der amtliche « Melde

scheine für Baumwolle « . Baumwollerzeuguisie zu erfolge « . Die
Meldescheine für die erste Bestandsmeldung stud unverzüglich
nach erfolgter Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung , für
die späteren Meldungen rechtzeitig bei dem „ König ! . KriegSmi-
visterium , KriegS -Rohstoff - Abteilung , Webstoffmeldeamt " , Berlin
SW 48 , Verlängerte Hedemanvstcaße 11 , zu verlangen . Die
Anforderung hat auf einer Postkarte (nicht mit Brief ) zu er¬

folge « , die nichts anderes enthalten darf , als die ff.
„Betrifft Meldescheine für Baumwolle uud Baumwo?
und die deutliche Unterschrift und Firmenstempel
Adrcffe

Die Bestände stnd rach den vorgedruckten Stoffst

getrennt anzugeben . ^
In derjenigen Fällen , in denen die Gewichte oder

nicht ermittelt werden können , sird schätzungsweise « ,
zutragen , mit dem besonderen Vermerk , daß die «
schätzt sind.

Sämtliche iu den Melde scheinen gestellten Fragen si,
zu beantworten.

Die Meldescheine stnd ordnungsgemäß frankiert an
Kgl . KrisgSmivisterium , Krieg " -
Sektion ÜB. 2 , Berlin SW 48,
manustr . 9/10,

einzufende « . Auf die Vorderseite dev zur Uebersend
Meldescheine « benutzten Briefumschläge ist der Vermerk
„Enthält Meldescheine für Baumwolle u . Baumwvller

8 6.
Besondere Meldebestimmungen.

Die nach dem jeweiligen Stichtage eintr - ffmde » ,
Stichtage aber schon abgesandten Vorräte stnd vom E.
unverzüglich nach Empfang zu melden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte ei,er

deSs - lben Eigentümers , und die Bestände einer und das
Lagersti -lle gemeldet werden . M

Soweit Rohbaumwolle oder Baumwollgarne nach de«
Juni 1915 aus dem Auslands eingeführt sind , hat der»
pfl chtige dies bciErstattung der Meldung anzugkbm u«i>
Verlangen des KricgSministeriumS , KriegS -Rohstoff .« ,
den Nachweis dafür zu erbringen.

Anfragen , die vorliegende Verordnung betreffen , sind « ,
Kriegsministerium , KriegS -Rohstoff Abteilung , Sektion -
Berlin SW 48 , Verlängerte Hedem an « straße 9/10 , zu . ..

die Anfragen müssen aus dem Briefumschlag sowie bei«
ga -g des Briefes den Vermerk enthalten : „ Betrifft
aufnahme für Baumwolle und Baumwollerzeuguisie ".

Muster der gemeldeten Vorräte stnd nur aaf - bes
Verlange » dem Kriegsministerium zu übersenden.

8 ?•
Lagerbuch.

Für Rohbaumwolle , Baumwollabsälle und Garne,
für Baumwollwkb - und Wirkwaren , soweit sie aus den ,
scheinen 3  A , 3 B und 3 C (aus 3 C mit Ausnahme von
6 und Nr . 9 ) aufgeführt sind , ist ein Lagerbuch eiszim
au » dem jede Aenderuug in den Vorratsmenge » und
Verwendung ersichtlich fein muß.

Beauftragten der Polizei - u « d Militärbehörde « ist j,
die Prüfung de » Lagerbuches , sowie die B,sichtiguvg de»
triebe « zu gestatten.

8 8 -
, Ausnahmen

Die Meldepflichtigen stnd insoweit von einer Me .
und Führung des LagerbucheS befreit , al « ihre Vorräte
schließlich derjenigen in sämtliche « Zweigstelle « , die sich !«
zirk der verordnenden Behörde bst »den ) am 2 . August 1
uachtS 12 Mr , geringer sind als ( Mindestvorräte ) :

a ) je 300 Klg . von Rohbaumwolle oder Garne »,
von Watte,

b ) insgesamt 5000 Meter von zu meldenden &
stoffen (siehe 8 2 ) , wenn die Vorräte aus verschied«
Stoffen bestehen , jj

c) 500 Meter , wenn die Vorräte nur aus Stoffe « m
kiuzigen Gr -pp , oder Untergruppe bestehen,

d ) insgesamt 300 Stück von zu meldende « fertige«
neruvterkleideru (stehe § 2 ) .

Auch diese Personen si,d auf besonderes Berlmg » »
verordnenden Behörde zur Meldung ihrer Vorräte «wp

Fehlmeldungen verpflichtet.
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Frankfurt a . M , den 27 . Juli 1915 . J
Stellvertretendes Geueralkommai » -

18 . Armeekorps.
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Der Weltkrieg.
WT.B. GrqtzeS Hauptquartier , 31 Juli . iAmtlich .s

Westlicher Kriegsschauplatz.

Gestern früh stürmten wir die bei unserem Angriff auf
ge (südlich von Ypern ) am 3. Juni noch m englischer

MÄ gebliebenen Häuser am Westrand des Ortes sowre emen
MWnkt südlich der Straße nach Ypern . Nachmittags und
Nchts wurden Gegenangriffe des Feindes zuruckgeschlagen.
Wir eroberten 4 Maschinengewehre , 5 Minenwerfer und nah-
m  einige Engländer gefangen . Die in den Graben des
Feindes gefundene Zahl Toter beweist seine großen blutigen
Lrrlnste. Die Franzosen griffen bei Souchez abermals er¬
folglos mit Handgranaten an. ^ f

Die erbitterten Kämpfe um die Lime Lmgekopf - Barrenkopf
in den Vogesen sind zu einem Stillstand gekommen . Die Frau-
Psen halten einen Teil unserer Stellung am Lingekopf , noch
desetzt. Schratzmännle und Barrenkopf sind nach vorüberge¬
hendem Verluste wieder in unserer Hand . , ^

Als Vergeltung für die mehrfachen Bombenabwürfe der
Franzosen auf Chauny . Tergnier und andere Orte hlnter un.
Itter Aisne-Front wurde der Bahnhof Compiegne beschoffen.
A Angriffe französtscher Flugzeuggcschwader , die gestern auf
Wzburg, Zabern , nördlich Hagenau und auf Freiburg Bom¬
ben Marse «, antworteten am Nachmittag unsere Geschwader
«it Bombenabwürfen auf Flughafen und Fabriken von Lnne-
Äe, die Bahnhofsanlagen von St . Diee und den Flughafen
Don Nancy. Der durch die feindlichen Flieger angerrchtete
Schaden ist unerheblich ; 1 französisches Flugzeug wurde bei
Freiburg durch unsere Abwehrgeschütze heruntergeschoffen.

Oestlicher Kriegsschauplatz

Nordwestlich von Lomza und an der Straße nördlich von
Goworow (östlich von Rozan ) geht unser Angriff vorwärts.
Gestern wurden 1890 Rusien gefangen , 3 Mafchmen
gewehre erbeutet.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.

Die auf das rechte Weichselufer übergegangenen Truppen
des Generalobersten von Woyrsch dringen unter hartnäckigen
«Me » nach Osten ° ° r « - Geqeua - gnffe »E
aefüfirtcr rnfstscher Verstärkungen scheiterten völlig . Die Zahl
der Gefangenen ist - ns 7 Lsstziere , darunter 1 Regiment «,
kommandeur ) und 1600 Mann gestiegen.

Den in der Verfolgung begriffenen verbündeten Armeen
des Generalfeldmarschalls von Mackensen scheint der Gegner
in der ungefäh . Linie Nowo -Alexandrya an den Weichselhohen
nördlich Lublin , (das gestern Nachmittag besetzt wurde ) dicht
südlich Kolm erneuten Widerstand leisten zu wollen . Der
Feind ist überall angegriffen.
* Während der Kämpfe der deutschen Truppen bei Bisku-
vice- Mrski vom 30 . Juli sind 4930 Gefangene gemacht
und 5 Geschütze, 8 Maschinengewehre erbeutet.

Oberste Heeresleitung.

WTB Wien,  30 . Juli . Amtlich wird verlautbart.
30 . Juli 8 Uhr abends : Unsere Kavallerie ist heute kurz nach
Mittag in Lublin  eingerückt.

Der stellvertretende Chef des Generalstabs,
v . Höf er , Feldmarschalleutnant.

30 galt . (WTV . Nichtamtlich .) Der Peter «.

bflAloffen habe, die Warschauer Befestig
daß Rußland tmmzn ^ räumen,  um zu ver-
" e " hüfe Deutschen die ruffische Front durchbrechen.

ttndet diê Billigung der Verbündeten , da die ketz.
tere Möglichkeit alle anderen Erwägungen in den Hintergrund

drücke. j , fcen 30 (WTB . Amtlich .) Heute früh
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B^ bttch. Parisrr Meldungen wurde Reim « am
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M - SS - xWK -N - ' ch'i » . « ° - «' ° »° A °i * M -Usch-U wurde » getütet
und ungefähr 300 Häuser wurde « zerstört.

Ein Ishr Krieg.

Erzjahr ! — Schmerzjahr!
So rot an Blut , an Nöte « schwer.
Doch unser Gott hals bis hierher .
Vernimm , o Herr , das Dankgebet:
Dein Deutschland steht!
Sie können« nicht zwingen und bringen zu Fau.
ES steht!  Steht im Bölkerprall!
Ein Jahr ! - Ein Jahr ! - Kampf l-dev Tag '.
Doch »«ermüdet der deutsche Schlag!
So bleibt «,
Bis wir stnd die begnadeten Sieger
Und ste alle , alle die Unterliege « !
Du bist die Kraft und die Zuversicht.
Einst kommt ein Morgen mit goldenem
Du liebest dein Volk nicht von Feinden zermalmen,
Und es fingt dir selige FrirdenSpsalmen - - - -
Noch muß kämpfen ! Wir rämpfevSzumEnd
Halt über uni,  Bat - - , die segnenden Händel



1.

2 .

Stadtverordnete,iMung
Ich iöbe die Herren Stadtverordneten auf Montag , den

2 . August , nachmittags halb 6 Uhr, zur Sitzung ein.
Tagesordnung:

Verkauf eines der Stadt gehörigen, in der Gemarkung
Hahn belegemn Grundstück».
Beschluß über die Erhaltung de« kommunalen Wahl¬
recht« der Kriegsteilnehmer anf Grund der Königl.
Verordnung vom 7. Juli a. c.

Hinsichtlich de« ersten Punkie» der Tagerordnung ist die
Versammlung ohne Rücksicht auf di» Anzahl der Erschienenen
beschlußfähig.

Langenschwalbach, 30. Juli 1915.
Der Stadtverordeeten -Borsteher:

1196 _ Herbel. __

Arbeits-Vergebung.
Die Arbeiten zur , Huellensassung für die Wasser¬

leitung der Gemeinde Niedergladbach  werden Samstag,
den 14. August , Mittag » 1 Uhr, anf der Bürgermristeret
vergeben.

Augebot»formu*are können gegen Einsendung von 1,50 M.
vom Unterzeichneten bezogen werden.

Niedergladbach, den 30. Juli 1915.
Der Bürgermeister.

1204 I . B. : Holz.

In deiner Jugend schönster Blüten,
Starbst Du als Held fürs Vaterland,
Du, dessen Herz so treu, so voller Güte,
Der Lug und Trug, der Falschheit nie gekanm.
Im hcil'gen Kampf bist nun auch Du gebliü^
Ruhst friedlich, still im bretterlosen Schrein,
Gedacht's der Heimat oft und deiner Lieben
Behüt dich Gott, es hat̂ nicht sollen sein.

Wiedersehen war seine und unserem

Am 18. Juli fiel in Feindesland bei einem Sturn,
angriff infolge Kopfschusses mein lieber Sohn,mT
herzensguter Bruder, Schwager und Onkel

Grenadier Robert Hübel
Garde-Grenadier -Regiment Nr. 4

im 26. Lebensjahre.
Langenschwalbach, Mainz, Frankfurta.M.,

den 31. Juli 1915.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen-.

Jakob Hübel.

Seien Sie nicht gleichgültig
dem ungeheuren Vorteil gegenüber , den Ihnen das selbsttätige
Waschmittel Persil beim Waschen bietet.

Sie schonen Ihre Wäsche
dabei bedeutend , denn Persil wäscht ohne Reiben und Bürsten
nur durch einmaliges */*- */. stündiges Kochen . Jede Zutat von
Seife, Seifenpulver oder sonstigen Waschmitteln ist unbedingt zu
vermeiden , da diese die

selbsttätige Wirkung
von Persil nur beeinträchtigt und dessen Gebrauch

unnütz verteuert.
Man beachte folgende

GEBRAUCHS - ANWEISUNG:
Man löse Persil in kaltem Wasser durch Umrühren im
Kessel auf, lege die Wäsche hinein und bringe sie langsam
zum Kochen . Nachdem die Wasche '/« bis /2 Stunde
unter zeitweiligem Umrühren gekocht hat, lasse man sie m
der Lauge einige Zeit stehen und spüle sie dann in klarem,
möglichst in warmem bis heißem Wasser sorgialtig aus.

HENKEL & Cie ., DÜSSELDORF,

auch Fabrikanten f -f £ > «1 fC ( > 1 9 S B161C fa ** S O Ci * ! •
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Schöne Mansardenwvh
an ruhige Lektr sof. zui
1205 Näh. Adolfstr. i

Tüchtige»
Hausmädchen

auf 15. August gesucht.
Iritz Müller,

1206 Schlavgerbad.
Einige tüchtige

Arbeiter
zur Dreschmaschine gesucht.

Karl Ueith,
7021 _ '

Kirchliche Anzeige
für Sonntag , t . «»M

Jahrestag d. KriegSauSbrinh
8 Uhr : Gottesdienst:

Herr Pfarrer Rumpf
10 Uhr : Hauptgotter«

Herr Dekan Boell.
11h'. —12 Uhr: Sattf1'

lehre für die weiblî !
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